
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2016/3/30 6Ob26/16s
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.03.2016

Norm

ECG §13

ECG §14

1. ECG § 13 heute

2. ECG § 13 gültig ab 17.02.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 182/2023

3. ECG § 13 gültig von 01.01.2002 bis 16.02.2024

1. ECG § 14 heute

2. ECG § 14 gültig ab 17.02.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 182/2023

3. ECG § 14 gültig von 01.01.2002 bis 16.02.2024

Rechtssatz

Bei AutoComplete-Vorschlägen einer Suchmaschine handelt es sich um eigene Inhalte des Suchmaschinenbetreibers,

der für den von ihm selbst entwickelten Algorithmus einzustehen hat, sodass die Privilegierungen nach §§ 13 f ECG

nicht zur Anwendung kommen.Bei AutoComplete-Vorschlägen einer Suchmaschine handelt es sich um eigene Inhalte

des Suchmaschinenbetreibers, der für den von ihm selbst entwickelten Algorithmus einzustehen hat, sodass die

Privilegierungen nach Paragraphen 13, f ECG nicht zur Anwendung kommen.
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